
 

GEMEINSAME  
STUFENKONFERENZEN 

 

18.04. – 19.04.2026 
 

 
Liebe Leitungskräfte, Vorstandsteams, Bezirksreferent*innen, Arbeitskreis-
mitglieder und Rover-Sprecher*innen 
 
wir möchten euch sehr herzlich zu den gemeinsamen Stufenkonferenzen 
einladen.  
 
#gamesgamesgames 
Die DAKs haben am Samstag ein buntes Programm an Spielen und Challen-
ges vorbereitet. Zeigt, dass eure Stufe sie am besten meistert und gewinnt 
den Stufenpokal. 
 
#mitbestimmung 
Die Stufenkonferenzen (StuKos) sind neben der Diözesanversammlung das 
Gremium, um Wünsche, Beschwerden und Ideen für eure Stufe auf Diöze-
sanebene einzubringen. Die Stufenarbeitskreise nehmen euren Input dann 
mit zur Bundesebene. Der Weg ist also nicht weit, um den Verband mitzuge-
stalten und um mitzubestimmen. Das gilt nicht nur für die stimmberechtigen 
Teilnehmenden, sondern für alle anderen auch.  
 
#stufenspass 
An den Stufenkonferenzen geht es auch darum, sich mit der jeweiligen Al-
tersstufe auseinander zu setzen. Es erwarten euch Berichte der Diözesanar-
beitskreise, die Beschlussfassung über gemeinsamen Veranstaltungen und 
die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Leitungskräften der DPSG Augs-
burg. 
 

Bitte nehmt euer Stimmrecht wahr und übernehmt 
Verantwortung für eure Stufe und euren Bezirk. 

Danke euch! 



Alle Infos in der Übersicht:  
 
Was? Gemeinsame Stufenkonferenzen  

 
Wann? 18.04. – 19.04.2026 

Beginn Samstag: 14:00 
Ende Sonntag: ca. 12:00 Uhr  
 

Wo? SJR Jugendübernachtungshaus 
Schwibbogenplatz 1 
86153 Augsburg 
  

Ablauf? 
 
 
 

 Samstag von 14:00 – 19:00 spielt ihr um den  
StuKo-Wanderpokal  
(Abendessen und Übernachtung optional) 

 Sonntagvormittag: Umzug ins DPSG Diözesanbüro 
und ab 09:45 Uhr: StuKos mit Berichten, Wahlen 
usw. (Teilnahme auch online möglich) 

 
Anmeldung? online:  

www.dpsg-augsburg.de/anmeldung 
  
telefonisch im DPSG Büro unter  
0821 3166 3468 
 
Anmeldeschluss ist am 29.03.2026 
 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme. 
 
Liebe Grüße und Gut Pfad 
Der Vorstand mit den Diözesanarbeitskreisen der Stufen 
 
 



Auszug aus der Satzung (Fassung vom Mai 2025): 
 
Die Diözesan- und Fachkonferenzen 
 
32. Im Diözesanverband sind folgende Konferenzen einzurichten: 

– die Diözesankonferenz der Wölflingsstufe, 
– die Diözesankonferenz der Jungpfadfinderstufe, 
– die Diözesankonferenz der Pfadfistufe und 
– die Diözesankonferenz der Roverstufe. 

[…] 
 
33. Zu den Diözesankonferenzen gehören folgende stimmberechtigte Mitglieder: 

– ein Mitglied des Diözesanvorstands, 
– die Diözesanstufenleitung der jeweiligen Altersstufe, 
– bis zu zwei Mitglieder der Diözesanarbeitskreise der jeweiligen Altersstufe, 
– die Bezirksstufenleitungen der jeweiligen Altersstufen; sofern sich der Diözesanver-

band gemäß Ziffer 1 nur in Stämme gliedert, die Sprecher*innen der Leitungsteams 
der Meuten, Trupps oder Runden der jeweiligen Altersstufe sowie zur Diözesankonfe-
renz der Roverstufe ein*e Sprecher*in jeder Rover*innenrunde im Diözesanverband 

– oder bei Vakanz der Bezirksstufenleitung jeweils ein*e gewählte*r Delegierte*r der 
Bezirkskonferenz. 

 
34. Der Diözesanvorstand hat das Recht zur Teilnahme mit beratender Stimme. Mit beratender 
Stimme nehmen weiter die entsprechende Bundesstufenleitung oder die Bundesfachleitung, 
die übrigen Mitglieder des Diözesanarbeitskreises und nach Bedarf die Diözesanfachrefe-
rent*innen, die*der Diözesanbeauftragte für Internationale Arbeit und Mitglieder der Bezirks-
arbeitskreise teil. Sofern sich der Diözesanverband gemäß Ziffer 1 nur in Stämme gliedert, neh-
men die weiteren Mitglieder der Leitungsteams der Meuten, Trupps oder Runden der jeweili-
gen Altersstufe teil. Falls ein Roverboard eingerichtet ist, nehmen an der Diözesankonferenz der 
Roverstufe die Mitglieder des Roverboards mit beratender Stimme teil. 
 
35. Die Diözesankonferenzen haben folgende Aufgaben: 

– die Auseinandersetzung mit der Lebenssituation junger Menschen sowie gesellschaftli-
cher Entwicklungen, die die Lebensperspektiven junger Menschen beeinflussen, 

– die Beratung über die Ergebnisse der Stufengipfel, 
– die Beschäftigung mit Fragen der Einführung, Ausbildung und Begleitung von Leiter*in-

nen, 
– die Erarbeitung von Modellunternehmungen, 
– die Beratung über Diözesanunternehmungen der Altersstufen, 
– die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Diözesanversammlung. Die Dele-

gation gilt für ein Jahr und endet mit dem Schluss der Diözesankonferenz, die im Jahr 
nach der Wahl stattfindet. Gewählt werden können auf Vorschlag der Konferenzmitglie-
der alle Mitglieder der Arbeitskreise und Leitungsteams der jeweiligen Stufe im Diöze-
sanverband und seinen Gruppierungen und im Falle der Roverstufe die Rover*innen aus 
Stämmen der Diözese. 

Die Diözesankonferenz hat das Vorschlagsrecht für die Berufung der Diözesanstufenleitung. 
 

36. Die Diözesankonferenzen finden mindestens einmal im Jahr statt. Der Diözesanvorstand 
lädt dazu ein. Die Leitung der Konferenz liegt bei der zuständigen Diözesanstufe 



Vorläufige TAGESORDNUNG für die StuKos  
am Sonntag, 19.04.2026 

 
 
 
 

TOP 1: Begrüßung 
 
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3: Beschluss der Tagesordnung 
 
TOP 4: Berichte 

 
TOP 5: Vorstellung der Jahresplanung 
 
TOP 6: Beschlussfassung über kommende Veranstaltungen 

 
TOP 7: Inhaltlicher Input der jeweiligen Stufe 
 
TOP 8: Wahl der Delegierten für die Diözesanversammlung 
 

Bei Bedarf: 
Top 9: Votum für eine*n Referent*in 

 
TOP 9: Anträge 
 
TOP 10: Sonstiges 


